
Nachtrag Nr. 5 

gemäß § 16 Absatz 1 Wertpapierprospektgesetz  

vom 19. September 2018 

zum Basisprospekt der 

Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH 
Frankfurt am Main 

(die "Emittentin") 

mit der Garantin 

Goldman Sachs International 
England 

(die "Garantin") 

Dieser Nachtrag der Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH bezieht sich auf  

folgenden Basisprospekt: 

Basisprospekt für Wertpapiere (begeben als Zertifikate, Anleihen oder  

Optionsscheine) vom 11. Januar 2018  

(der "Basisprospekt")
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Gegenstand dieses Nachtrags (der "Nachtrag") ist die Veröffentlichung des ungeprüften Finanzberichts der Goldman Sachs 

International für das am 30. Juni 2018 geendete Quartal (der "GSI Finanzbericht für das Zweite Quartal 2018") am 

13. August 2018 und die Veröffentlichung des ungeprüften Halbjahresabschlusses der Goldman, Sachs & Co. Wertpapier 

GmbH für das zum 30. Juni 2018 geendete erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2018 (der "Zwischenabschluss"). Der Zwi-

schenabschluss wurde am 6. September 2018 veröffentlicht. 

Die in dem Basisprospekt enthaltenen Informationen werden wie folgt aktualisiert: 

Alle Bezugnahmen in dem Basisprospekt auf das englischsprachige "Registrierungsformular der Goldman Sachs International 

vom 10. Januar 2018 (wie nachgetragen durch die Nachträge vom 10. April 2018, vom 26. April 2018, vom 4. Juni 2018 und 

vom 20. Juli 2018)" sind als Bezugnahmen auf das "Registrierungsformular der Goldman Sachs International vom 10. Januar 

2018 (wie nachgetragen durch die Nachträge vom 10. April 2018, vom 26. April 2018, vom 4. Juni 2018, vom 20. Juli 2018 

und vom 19. September 2018)" zu verstehen. 

Alle Bezugnahmen in dem Basisprospekt auf das englischsprachige "Registrierungsformular der Goldman, Sachs & Co. 

Wertpapier GmbH und der The Goldman Sachs Group, Inc. vom 14. März 2018 (wie nachgetragen durch die Nachträge vom 

29. März 2018, vom 19. April 2018, vom 16. Mai 2018, vom 19. Juli 2018 und vom 13. August 2018)" sind als Bezugnahmen 

auf das englischsprachige "Registrierungsformular der Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH und der The Goldman 

Sachs Group, Inc. vom 14. März 2018 (wie nachgetragen durch die Nachträge vom 29. März 2018, vom 19. April 2018, vom 

16. Mai 2018, vom 19. Juli 2018, vom 13. August 2018 und vom 13. September 2018)" zu verstehen.

1. Im Abschnitt "I. Zusammenfassung" unter "Punkt B.12" im Unterabschnitt "1. Informationen bezüglich der Goldman, 

Sachs & Co. Wertpapier GmbH als Emittentin" des Basisprospekts auf der Seite 15 wird der gesamte Text wie folgt ersetzt: 

"Die folgende Tabelle enthält ausgewählte Finanzinformationen bezüglich der Emittentin, die dem ungeprüften Zwi-

schenabschluss vom 30. Juni 2018 jeweils für die am 30. Juni 2018 bzw. 30. Juni 2017 geendeten sechs Monate sowie 

den geprüften Abschlüssen vom 31. Dezember 2017 bzw. 31. Dezember 2016 jeweils für das am 31. Dezember 2017 

bzw. 31. Dezember 2016 geendete Geschäftsjahr entnommen sind: 

Informationen zur Gewinn-und Verlustrechnung 

Für die sechs Monate endend am Für das Geschäftsjahr endend am 

1. Januar - 

30. Juni 2018 

1. Januar – 

30.  Juni 2017 

1. Januar - 

31. Dezember 2017

1. Januar -

31. Dezember 2016

(EUR)

Steuern vom Einkom-

men

-150.377,35 -106.631,67 -278.361,25 -270.600,86

Jahresüberschuss 320.688,59 227.384,70 652.821,73 517.184,02 
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Bilanzinformationen 

30. Juni 2018 31. Dezember 2017 31. Dezember 2016 

(EUR) 

Summe der Aktiva 8.801.216.369,34 6.466.271.258,32 6.047.710.358,96

Summe Eigenkapital 4.825.473,48 4.504.784,89 3.851.963,16 

Seit dem Stichtag des letzten geprüften Jahresabschlusses (31. Dezember 2017) hat es keine wesentlichen negativen 

Veränderungen in den Geschäftsaussichten der Emittentin gegeben. 

Nicht anwendbar. Seit dem Stichtag der letzten Zwischenfinanzinformationen (30. Juni 2018) sind keine wesentlichen 

Veränderungen in der Finanzlage oder Handelsposition der Emittentin eingetreten." 

2. Im Abschnitt "I. Zusammenfassung" unter "Punkt B.19 (B.12)" des Unterabschnitts "2. Informationen bezüglich der 

Goldman Sachs International als Garantin" des Basisprospekts auf Seite 17 f. wird der gesamte Text wie folgt ersetzt:

"Die folgende Tabelle enthält ausgewählte wesentliche Finanzinformationen bezüglich GSI, die dem geprüften Ab-

schluss vom 31. Dezember 2017 jeweils für das am 31. Dezember 2017 bzw. 31. Dezember 2016 geendete Geschäfts-

jahr sowie dem ungeprüften Zwischenabschluss vom 30. Juni 2018 jeweils für die am 30. Juni 2018 bzw. 30. Juni 2017 

geendeten sechs Monate entnommen sind: 

Zum und für die sechs Monate 
(ungeprüft) 

Zum und für das Jahr 
(geprüft) 

(in Mio. USD) 1. Januar – 
30.  Juni 2018 

1. Januar – 
30. Juni 2017 

1. Januar - 
31. Dezember 2017 

1. Januar - 
31. Dezember 2016 

Operatives Ergebnis 1.694 1.150 2.389 2.280 

Ergebnis aus Steuern 1.574 966 2.091 1.943 

Ergebnis für die 
Rechnungsperiode

1.172 715 1.557 1.456 

Zum (ungeprüft) Zum (geprüft)

(in Mio. USD) 30. Juni 2018 31. Dezember 2017 31. Dezember 2016 

Sachanlagen 270 210 140 

Umlaufvermögen 978.628 939.863 934.129 

Gesamteigenkapital 33.085 31.701 27.533 

Es gab seit dem 31. Dezember 2017 keine wesentlichen Änderungen in den Geschäftsaussichten für GSI.  

Entfällt; seit dem 30. Juni 2018 sind keine wesentlichen Veränderungen in der Finanzlage oder Handelsposition der 

GSI eingetreten." 
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3. Im Abschnitt "VII. Wesentliche Angaben zur Emittentin" des Basisprospekts auf der Seite 699 wird der erste Absatz wie 

folgt ersetzt: 

"Hinsichtlich der erforderlichen Angaben über die Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH als Emittentin der 

Wertpapiere wird gemäß § 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Wertpapierprospektgesetz auf das bereits bei der Zuständigen Be-

hörde hinterlegte englischsprachige Registrierungsformular der Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH und der 

The Goldman Sachs Group, Inc. vom 14. März 2018 (wie nachgetragen durch die Nachträge vom 29. März 2018, 

vom 19. April 2018, vom 16. Mai 2018, vom 19. Juli 2018, vom 13. August 2018 und vom 13. September 2018) (das 

"Registrierungsformular") verwiesen (eine genaue Angabe der Seitenzahlen im Registrierungsformular, auf die hin-

sichtlich der erforderlichen Angaben über die Emittentin verwiesen wird, findet sich im Abschnitt "XIII. Durch Ver-

weis einbezogene Informationen")."  

Im Abschnitt "VIII. Wesentliche Angaben zur Garantin" des Basisprospekts auf der Seite 700 wird der erste Absatz wie folgt 

ersetzt: 

"Hinsichtlich der erforderlichen Angaben über die Goldman Sachs International als Garantin der Wertpapiere wird 

gemäß § 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Wertpapierprospektgesetz auf das englischsprachige Registrierungsformular der 

Goldman Sachs International vom 10. Januar 2018 (wie nachgetragen durch den Nachtrag vom 10. April 2018, vom 

26. April 2018, vom 4. Juni 2018, vom 20. Juli 2018 und vom 19. September 2018) (das "Registrierungsformular 

der GSI") verwiesen (eine genaue Angabe der Seitenzahlen im Registrierungsformular der GSI, auf die hinsichtlich 

der erforderlichen Angaben über die Garantin verwiesen wird, findet sich im Abschnitt "XIII. Durch Verweis einbe-

zogene Informationen"). Hinsichtlich weiterer wesentlicher Angaben über Goldman Sachs International als Garantin 

der Wertpapiere wird zudem gemäß § 11 Abs. 1 Satz 2 Wertpapierprospektgesetz auf die folgenden Dokumente ver-

weisen, die bei der Commission de Surveillance du Secteur Financier (die "CSSF") in Luxemburg hinterlegt sind:"

5. Im Abschnitt "XIII. Durch Verweis einbezogene Informationen" des Basisprospekts auf Seite 739 werden die ersten bei-

den Absätze wie folgt ersetzt:  

"Hinsichtlich der Angaben über die Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH als Emittentin der Wertpapiere wird im 

Abschnitt "VII. Wesentliche Angaben zur Emittentin" gemäß § 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Wertpapierprospektgesetz auf 

die Seiten 13 bis 18, F-1 bis F-19, G-1 bis G-14 und H-1 bis H-17 des von der Zuständigen Behörde gebilligten Regist-

rierungsformulars verwiesen. 

Hinsichtlich der Angaben über die Goldman Sachs International als Garantin der Wertpapiere wird im Abschnitt "VIII. 

Wesentliche Angaben zur Garantin" gemäß § 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Wertpapierprospektgesetz auf die Seiten 29 bis 39, 

F-1 bis F-91, G-1 bis G-85, H-1 bis H-38 und I-1 bis I-38 des von der Zuständigen Behörde gebilligten Registrierungs-

formulars der GSI verwiesen."  
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Der Nachtrag und der Basisprospekt werden bei der Goldman Sachs International, Zweigniederlassung Frankfurt, Messe-

Turm, Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60308 Frankfurt am Main, zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten und sind darüber hin-

aus auf der Internetseite www.gs.de/service/wertpapierprospekte abrufbar. 

Nach § 16 Absatz 3 Wertpapierprospektgesetz haben Anleger, die vor der Veröffentlichung dieses Nachtrags eine auf 

den Erwerb oder die Zeichnung von Wertpapieren, die unter dem Basisprospekt, welcher Gegenstand dieses Nach-

trags ist, angeboten werden, gerichtete Willenserklärung abgegeben haben, das Recht, diese innerhalb von zwei 

Werktagen nach der Veröffentlichung dieses Nachtrags zu widerrufen, sofern der neue Umstand oder die Unrichtig-

keit vor dem endgültigen Schluss des öffentlichen Angebots und vor der Lieferung der Wertpapiere eingetreten ist. 

Der Widerruf muss keine Begründung enthalten und ist in Textform zu erklären. Zur Fristwahrung genügt die recht-

zeitige Absendung. 

Der Empfänger des Widerrufs ist die Goldman Sachs International, Zweigniederlassung Frankfurt, MesseTurm, 

Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60308 Frankfurt am Main.


